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M a g . Z l .    B G B - S R  1 7 7 / 2 0 1 1 / R K  
 

 

V e r o r d n u n g 
 
Gemäß § 43 Abs. 1 und in Verbindung mit § 94 d Ziffer 4 und § 94 b Abs. 1 lit. b der 
Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung, 
werden anlässlich der Klagenfurter Messeveranstaltungen für das Jahr 2012, 
folgende straßenpolizeiliche Maßnahmen verfügt: 
 
 
                 M e s s e v e r a n s t a l t u n g e n   2012 
 

 
AGRARMESSE ALPEN-ADRIA :   20. bis 22. Jänner 2012 

 
- § 1 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “  
6. St. Ruprechter Straße - Westseite, südl. ab dem Haupteingang, im Ausmaß von 

drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 

Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 
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8. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung    
( Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

9.  Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
10.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
11.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
12.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
               

           - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 

1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß 
von drei Stellplätzen 

2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf 
der platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-
Gröger - Straße 

  
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller: ( nur bei Bedarf ) 
 
1.  Am 22.1.2012 wird in der Zeit von 16:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach 
Westen, zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", 
erklärt. 

 
2.  In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3.  In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das      

Vorschriftszeichen  "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
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DER HÄUSLBAUER:   24. bis 26. Feber 2012 
 

- § 1 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “  
6. St. Ruprechter Straße – Wests., südl. ab dem Messehaupteingang, im Ausmaß 

von drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 

Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

8. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

9.  Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
10.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
11.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
12.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
               

           - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 

3. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß 
von drei Stellplätzen 
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4. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf 
der platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-
Gröger - Straße 

  
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller:  
 
1.  Am 26.2.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach 
Westen, zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", 
erklärt. 

 
2.  In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3.  In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das      

Vorschriftszeichen  "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

GAST:   11. bis 14. März 2012 
 

- § 1 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ Ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “  
6. St. Ruprechter Straße - Wests., südl. ab dem Messehaupteingang, im Ausmaß von 

drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 

Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

8. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

9.  Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
10.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
11.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
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12.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 

 
- § 2 - 

 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
 

          - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

  
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller:  
 
1.  Am 14.3.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach 
Westen, zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", 
erklärt. 

 
     2.  In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3.  In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
3. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das      

Vorschriftszeichen"Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
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WEIDWERK & FISCHWEID:   23. bis 25. März 2012 
 

- § 1 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “  
6. St. Ruprechter Straße - Westseite, südl. ab dem Haupteingang, im Ausmaß von 

drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 

Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

8. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

9.  Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
10.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
11.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
12.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz          „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 

               
           - § 3 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
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2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 
platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

  
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller: ( nur bei Bedarf ) 
 
1.  Am 25.3.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr  - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach 
Westen, zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", 
erklärt. 

 
      2. In der Rosentaler Straße, stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen 

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3.  In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße /    Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
      4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das      

Vorschriftszeichen  "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

FREIZEIT:   13. bis 15. April 2012 
( mit Vergnügungspark ) 

 
- § 1 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
6. St. Ruprechter Straße - Wests., südl. ab dem Messehaupteingang im Ausmaß von 

jeweils drei Stellplätzen - mit dem Zusatz„ausgenommen Behindertenfahrzeuge“ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, an der Westseite des eingeschnittenen 

Parkplatzes vor der Messehalle 10, im Ausmaß von 16 Stellplätzen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Messevignette “ 

8. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 
Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 
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9. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

10.Rosentaler Straße - Ostseite, vor dem Lieferanteneingang zur Bierhalle, Nr. 14 
nach Norden im Ausmaß eines Lkw-Stellplatzes - mit dem Zusatz „  
ausgenommen Ladetätigkeit “ 

11.Valentin-Leitgeb-Straße - Südseite, vor dem Messeeingang im Ausmaß von 30m 
(Bushaltestelle) 

12.Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
13.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
14.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
15.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
 

           - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

3. Rosentaler Straße - Ostseite stadteinwärts - auf dem überbreiten Gehsteig ab der 
Abschrägung im Süden bis vor das Verkehrszeichen "Halten und Parken verboten" 

 
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller:  
 
1. Am 15.4.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr  - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach Westen, 
zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", erklärt. 

 
2. In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
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3. In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 
Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das    

Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

INTERNATIONALE  HOLZMESSE:   30. August bis 2. Sept. 2012 
 

- § 1 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
6. St. Ruprechter Straße - Westseite, südl. ab dem Messehaupteingang im Ausmaß 

von drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, an der Westseite des eingeschnittenen 

Parkplatzes vor der Messehalle 10, im Ausmaß von 16 Stellplätzen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Messevignette “ 

8. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 
Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

9. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

10.Rosentaler Straße - Ostseite, vor dem Lieferanteneingang zur Bierhalle, Nr. 14 
nach Norden im Ausmaß eines Lkw-Stellplatzes - mit dem Zusatz „ausgenommen 
Ladetätigkeit “ 

11.Valentin-Leitgeb-Straße - Südseite, vor dem Messeeingang im Ausmaß von 30m 
(Bushaltestelle) 

12.Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
13.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
14.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
15.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz  „ ausgenommen Anrainer “ 
 
                                                                         - § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
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1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 

 
              - § 3 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

3. Rosentaler Straße - Ostseite stadteinwärts - auf dem überbreiten Gehsteig ab der 
Abschrägung im Süden bis vor das Verkehrszeichen "Halten und Parken verboten" 

 
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller:  
 
1. Am 2.9.2012 in der Zeit von 16.00 Uhr  - ca. 20.00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach Westen, 
zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", erklärt. 

  
2. In der Rosentaler Straße, stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
  
3.  In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das    

Vorschriftszeichen  "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

KLAGENFURTER  HERBSTMESSE:   12. bis 16. September 2012 
( mit Vergnügungspark – Volksfest ) 

 
- § 1 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 



 
 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt, Baurecht.Gewerberecht.Bevölkerungswesen, A 9010 Klagenfurt am Wörthersee, 
Neuer Platz 1, T 0463-537’3681, F 0463-537´6242, baurecht.gewerberecht@klagenfurt.at             
 
Seite 11 von 16 

3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 
Grundstückes Haus Nr. 24 

4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 
Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 

5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 
- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 

6. St. Ruprechter Straße - Wests., südl. ab dem Messehaupteingang im Ausmaß von 
drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 

7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, an der Westseite des eingeschnittenen 
Parkplatzes vor der Messehalle 10, im Ausmaß von 16 Stellplätzen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Messevignette “ 

8. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 
Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

9. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

10.Rosentaler Straße - Ostseite, vor dem Lieferanteneingang zur Bierhalle, Nr. 14 
nach Norden im Ausmaß eines Lkw-Stellplatzes - mit dem Zusatz „ ausgenommen 
Ladetätigkeit “ 

11.Valentin-Leitgeb-Straße - Südseite, vor dem Messeeingang im Ausmaß von 30m 
(Bushaltestelle) 

12.Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
13.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
14.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
15.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz  „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
 

- § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 
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3. Rosentaler Straße - Ostseite stadteinwärts - auf dem überbreiten Gehsteig ab der 
Abschrägung im Süden bis vor das Verkehrszeichen "Halten und Parken verboten" 

4. Ausstellungsstraße - Ostseite - nördlich des Messeeinganges ( Nordtor ), ab der 
Sperrfläche  fünf Stellplätze nach Norden bis zur Valentin-Leitgeb-Straße 

 
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller:  
 
1.  Am 16.9.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr  - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach Westen, 
zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", erklärt. 

 
2. In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3. In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das    

Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

OKTOBERFEST:   20. bis 22. Oktober 2012 
( mit Ursulamarkt ) 

 
- § 1 - 

 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
6. St. Ruprechter Straße - Wests., südl. ab dem Messehaupteingang im Ausmaß von 

drei Stellplätzen - mit dem Zusatz  „ausgenommen Behindertenfahrzeuge“ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, an der Westseite des eingeschnittenen 

Parkplatzes vor der Messehalle 10, im Ausmaß von 16 Stellplätzen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Messevignette “ 

8. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 
Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 
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9. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

10.Rosentaler Straße - Ostseite, vor dem Lieferanteneingang zur Bierhalle, Nr. 14 
nach Norden im Ausmaß eines Lkw-Stellplatzes - mit dem Zusatz „  
ausgenommen Ladetätigkeit “ 

11.Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
12.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
13.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
14.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
 

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
 
 

           - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

3. Rosentaler Straße - Ostseite stadteinwärts - auf dem überbreiten Gehsteig ab der 
Abschrägung im Süden bis vor das Verkehrszeichen "Halten und Parken verboten" 

 
- § 4 - 

 
Abfahrt der Messeaussteller: ( nur bei Bedarf ) 
 
1. Am 22.10.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach Westen, 
zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", erklärt. 

 
2. In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
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3. In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 
Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das    

Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 
                                      DIE FAMILIE ( mit Senior Aktiv ) 
                                      GESUND LEBEN 

  KÄRNTNER BRAUCHTUMSMESSE : 
                                                  16. bis 18. November 2012 
 

- § 1 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" wird für nachstehende 
Straßen verfügt: 
 
1. Karawankenzeile - Nordseite, ab St. Ruprechter Straße nach Westen bis Hugo-

Wolf-Straße - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
2. Strutzmannstraße - Ostseite, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
3. Strutzmannstraße - Westseite, zw. Haus Nr.28 bis südliches Ende des 

Grundstückes Haus Nr. 24 
4. Hugo-Wolf-Gasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer der 

Hugo-Wolf-Gasse und Bewohner der Karawankenzeile 15 “ 
5. Richard-Wagner-Straße - Nordseite, zw. Strutzmannstraße und Rosentaler Straße 

- mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
6. St. Ruprechter Straße - Wests., südl. ab dem Messehaupteingang im Ausmaß von 

drei Stellplätzen - mit dem Zusatz „ ausgenommen Behindertenfahrzeuge “ 
7. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, an der Westseite des eingeschnittenen 

Parkplatzes vor der Messehalle 10, im Ausmaß von 16 Stellplätzen - mit dem 
Zusatz „ ausgenommen Kfz mit Messevignette “ 

8. Florian-Gröger-Straße - Nordseite, links und rechts der Südzufahrten zur 
Messehalle 3/Kärnten Halle im Ausmaß von je einem Stellplatz  - jeweils 3 Tage vor 
und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( Aufbau , Abbau, Zufahrten ) 

9. Florian-Gröger-Straße - Südseite, auf die Länge der Häuser 7 und 9 im Ausmaß 
von 6 Stellplätzen  - jeweils 3 Tage vor und 2 Tage nach der Messeveranstaltung ( 
Einbiegeradien für Schwerfahrzeuge ) - mit dem Zusatz „ Abschleppzone “ 

10.Platzl - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
11.Ghegagasse - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
12.Wurmbstraße - beidseitig - mit dem Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
13.Bahnstraße, zw. St. Ruprechter Straße und Wurmbstraße - beidseitig - mit dem 

Zusatz „ ausgenommen Anrainer “ 
  

- § 2 - 
 
Ein „Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge“ mit dem Zusatz „ausgenommen 
Anrainer“ wird für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. Philipp-Lenard-Gasse - beide Äste, ab Ankershofenstraße 
2. Millöckerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
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3. Lannerstraße, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
4. Hugo-Wolf-Gasse, zw. Florian-Gröger-Straße und Karawankenzeile 
5. Lorenz-Kheppiz-Gasse, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
6. Strutzmannstraße, zw. Ankershofenstraße und Richard-Wagner-Straße 
7. Karawankenzeile, zw. St. Ruprechter Straße und Richard-Wagner-Straße 
 
 

          - § 3 - 
 
Ein "Halten und Parken verboten" mit "Anfang" und "Ende" und dem Zusatz 
"ausgenommen Taxi" werden für nachstehende Straßen verfügt: 
 
1. St. Ruprechter Straße - Westseite - nördlich des Messeeinganges im Ausmaß von 

drei Stellplätzen 
2. Fl.-Gröger Straße - Nordseite - östlich des Messeeinganges - ein Stellplatz auf der 

platzartigen Erweiterung zw. Geh- und Radweg und Fahrbahn der Fl.-Gröger - 
Straße 

3. Rosentaler Straße - Ostseite stadteinwärts - auf dem überbreiten Gehsteig ab der 
Abschrägung im Süden bis vor das Verkehrszeichen "Halten und Parken verboten" 

 
 

- § 4 - 
 
Abfahrt der Messeaussteller:  ( nur bei Bedarf ) 
 
1. Am 18.11.2012 in der Zeit von 16:00 Uhr - ca. 20:00 Uhr wird die Florian-Gröger-

Straße, zw. St. Ruprechter Straße und Rosentaler Straße, von Osten nach Westen, 
zur "Einbahn" mit dem Zusatz "ausgenommen städtische Busse", erklärt. 

 
2. In der Rosentaler Str., stadtaus- bzw. stadteinwärts sind die Vorschriftszeichen   

"Einbiegen nach links bzw. nach rechts verboten", aufzustellen. 
 
3. In den Kreuzungsbereichen Florian Gröger Straße / Lanner Straße / Millöcker 

Straße / Hugo-Wolf Gasse sind die Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung nach links", aufzustellen. 

 
4. Im Kreuzungsbereich Florian-Gröger-Straße / Messeausfahrt - Südtor ist das    

Vorschriftszeichen "Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts", aufzustellen. 
 
 

- § 5 - 
 
Diese Verordnung ist durch die Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 Ziffer 2 ( in 
Verbindung § 53 Ziffer 10 ), 3a und 3b, 6c, 13b, 15, sowie mit dem Zusatz der StVO 
kundzumachen. Sie tritt mit dem Aufstellen dieser Zeichen in Kraft. 
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- § 6 - 

 
Übertretungen dieser Verordnung werden von der Bundespolizeibehörde Klagenfurt 
am Wörthersee, gemäß § 99 Abs. 3 der Straßenverkehrsordnung, BGBl. Nr. 159/1960 
in der derzeit geltenden Fassung, geahndet. 
 
 

    Für den Bürgermeister: 
               Der Sachbearbeiter: 
 

                ( König ) 
    

 
 

 
 
 
 
 
 


